
PrÍvatrechtliche Bestimungen (l{achbarrecht)

Hecken können zum nactrbarll-chen Konflikt werden, wenn die Abstände
nicht elngehalten werden.

Nachbarrechtlfche Bestimmungen sind:

- ZGB Art. 687

- überragende Aeste und eÍndringende ülurzeln kann der Nachbar
kappen

- vorausgesetzt, dass sie sein Eigentum schädf.gen und auf seine
Beschwerde hin nicht binnen angemessener Frist beseÍtigt wer-
den

- zeB Art. 688

- Kantone sÍnd befugt, für Anpflanzungen Je nach Àrt des Grund-
stückes und der Pflanzen bestÍmmte Abstände vom nachbarll-chen
Grundstück vorzuschrelben

- EG ztsm ZGB Art. 79 I (kantonal)

- fÍlr BÊiume und Sträucher, dLe nach dem 1.L.L97L gepflanzt wer-
den, sind folgende Grenzabstände ej.nzuhalten:

hochstämmÍge Bäume, die nicht
zu den Obstbäumen gehören
sowie für Nussbäur¡e
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hochstålmmlge Obstbäume
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Zwergobstbäume, ZÍersträucher,
und SpalJ-ere, sofern síe stets
auf eÍne Höhe von 3 m zurilck-
geschnftten werden
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Zíersträuche bis zu 2 m Höhe
sowie für Beeren und Reben

MAX IMAL

Merke:

- Diese Abstände gelten auch für wildwachsende Bäume und Sträucher.

- Der Anspruch auf Beseitigung zu nahe gepflanzter Bäume und Stråtu-
ctrer verjåihrt nach 5 Jahren.

- Das Einhalten der Maximalhöhen kann Jederzeit verlangt werden.


